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Exklusiv-Interview mit Johann Hahlen
Präsident des Statistischen Bundesamtes

Exklusiv-Interview

Das Statistische Bundesamt hat
knapp 2.800 Mitarbeiter in Wies-
baden, Bonn und Berlin. Was sind
die Aufgaben Ihrer Behörde, und
wie ist die Zusammenarbeit mit
den Statistischen Landesämtern
der 16 Bundesländer geregelt?

Johann Hahlen: Aufgabe der amt-
lichen Statistik ist es, Informatio-
nen über soziale, ökonomische
und ökologische Sachverhalte und
Zusammenhänge bereitzustellen.
Statistische Informationen dienen
dazu, politische Entscheidungen
vorzubereiten, zugleich erlauben
sie eine Evaluierung getroffener
Entscheidungen. Statistiken besit-
zen demnach eine – den Medien
ähnliche – informierende und
kontrollierende Funktion und ge-
hören zu den wesentlichen Infra-
strukturen einer demokratischen
Gesellschaftsordnung.

Der statistische Produktionspro-
zess kann grob in die Phasen Da-
tenerhebung, -aufbereitung und
-verbreitung unterteilt werden. Das
Statistische Bundesamt hat die
Aufgabe, den Bundesgesetzgeber
bei der Vorbereitung der Rechts-
grundlagen, die für jede Statistik
notwendig sind, zu beraten und
dann die jeweilige Erhebung me-
thodisch und technisch vorzube-
reiten. Die Erhebungen sowie die
anschließende Aufbereitung der
Daten erfolgen bei den meisten
Statistiken durch die 16 Statisti-
schen Landesämter. Für die Ver-
breitung der Bundesergebnisse ist
dann wieder mein Haus zuständig.
In allen Phasen dieses Prozesses
haben wir darauf zu achten, dass
ein aufeinander abgestimmtes sta-
tistisches Gesamtbild entsteht.

Das Bundesstatistikgesetz, das
1987 im Lichte des vom Bundes-
verfassungsgericht herausgearbei-

teten informellen Selbstbestim-
mungsrechts völlig überarbeitet
wurde, formuliert  die wichtigsten
Grundsätze der deutschen amtli-
chen Statistik. In diesem Zusam-
menhang wird von zehn Grund-
prinzipien der amtlichen Statistik
gesprochen, denen sich Ihr Amt
verpflichtet fühlt. Worum handelt
es sich bei diesen Grundprinzipien?

Johann Hahlen: Zunächst legt das
Bundesstatistikgesetz – wie Sie
richtig angemerkt haben – die
Grundsätze fest, an denen wir un-
sere Arbeit auszurichten haben,
nämlich Objektivität, Neutralität,
wissenschaftliche Unabhängigkeit
und – ganz wesentlich – die Ge-
heimhaltung der uns überlassenen
Einzeldaten. Daneben stehen die
angesprochenen zehn Grundprin-
zipien der amtlichen Statistik.
Dabei handelt es sich um selbst
auferlegte berufsethische Leitsät-
ze, die 1992 von der Wirtschafts-
kommission der Vereinten Natio-
nen für Europa (ECE) beschlossen
wurden. Neben den oben genann-
ten Grundsätzen aus dem Bundes-
statistikgesetz sollen diese Grund-
prinzipien auch die Transparenz
unserer statistischen Arbeit nach
außen und eine partnerschaftli-
che, effiziente Zusammenarbeit
mit anderen statistischen Stellen
auf nationaler und internationaler
Ebene gewährleisten.

Über ein „Zuviel“ an Bürokratie
wird in Deutschland allerorten – zu
Recht – geklagt. Muss auch die amt-
liche Statistik vereinfacht werden?

Johann Hahlen: Natürlich steht
auch die amtliche Statistik in der
Pflicht, ihren Teil zum Abbau bü-
rokratischer Belastungen und
Überregulierungen beizutragen. In
der „Initiative Bürokratieabbau“
der Bundesregierung ist mein
Haus an einer Reihe von Projek-

ten beteiligt, die zum Teil schon
erfolgreich abgeschlossen wurden.
Zu nennen ist hier an erster Stelle
das Projekt „Reduzierung der sta-
tistischen Belastungen der Wirt-
schaft“. Mit dem Verwaltungsda-
tenverwendungsgesetz (VwDVG)
vom 31. Oktober 2003 (BGBl. I
S. 2149) wurde die Grundlage
dafür geschaffen, die Nutzung von
Verwaltungsdaten für konjunktur-
statistische Zwecke zu testen.
Sollten Verwaltungsdaten an die
Stelle primärstatistisch erhobener
Daten treten können, könnten vier-
teljährlich bis zu 90.000 Unter-
nehmen von statistischen Be-
richtspflichten entlastet werden.
Die Verordnung zur Verlängerung
der Periodizität der Handwerks-
zählung vom 28. Oktober 2003
(BGBl. I S. 2161) führt kurzfris-
tig zu einer Entlastung von über
500.000 Unternehmen. Sollten
die Testauswertungen des Unter-
nehmensregisters für Zwecke ei-
ner Handwerkszählung zu einem
positiven Ergebnis führen, könnte
auch das Handwerk dauerhaft ent-
lastet werden. Nach dem Rohstoff-
statistikgesetz vom 22. Dezember
2003 (BGBl. I S. 2846) können
ca. 700 Unternehmen mit über
50 % der Auskunftspflichtigen aus
der Berichtspflicht entlassen wer-
den. Außerdem kann der Erhe-
bungsumfang bei den jetzt noch
auskunftspflichtigen Unterneh-
men deutlich reduziert werden.
Ein weiteres erfolgreich abge-
schlossenes Projekt ist die „Neu-
regelung des Rechts der
Verkehrsstatistik“. Mit dem In-
Kraft-Treten des Gesetzes zur Neu-
regelung des Rechts der Verkehrs-
statistik zum 1. Januar 2004
(BGBl. I S. 2518) werden mit ca.
6.000 Unternehmen 64 % der Be-
richtspflichtigen entlastet. Dar-
über hinaus ist die amtliche Sta-
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tistik mit einer Vielzahl von Maß-
nahmen an den eGovernment-In-
itiativen „BundOnline 2005“ bzw.
„DeutschlandOnline“ der Bundes-
regierung beteiligt.

Statistisches Bundesamt und AWV
arbeiten in einer Arbeitsgruppe
zusammen, um statistische Mel-
depflichten zu vereinfachen, so-
mit auch Zeit und Geld für Firmen
und Verwaltung zu sparen. Gibt es
genug Initiativen für derartige Pro-
jektzusammenarbeit oder müssen
solche Kooperationen noch ausge-
baut werden?

Johann Hahlen: Der Zusammen-
arbeit mit der Arbeitsgemeinschaft
für wirtschaftliche Verwaltung
(AWV) messe ich größte Bedeu-
tung zu. Die AWV ist für die amtli-
che Statistik ein geradezu idealer
Partner, weil wir so sehr praxis-
nah und unter Nutzung der gro-
ßen Möglichkeiten moderner elek-
tronischer Informationstechnik zu
guten, belastungsarmen Statisti-
ken kommen können. Die amtli-
che Statistik unternimmt – wie
schon gesagt – große Anstrengun-
gen, die Wirtschaft von Erhebungs-
aufwand zu entlasten, bei gleicher
oder noch verbesserter Qualität
unserer Daten, die der Öffentlich-
keit möglichst zeitnah zur Verfü-
gung stehen. Die Kooperation mit
der AWV zur Nutzung des elektro-
nischen Datenaustausches zwi-
schen Datenquelle und letztlich
dem Nutzer unserer Daten wurde
im letzten Jahr weiter intensiviert.
Eine erste Arbeitsgruppe (AG) hat
sich mit der Übermittlung von
Daten aus dem betrieblichen
Rechnungswesen für die Lohnsta-
tistiken beschäftigt. Für die vier-
teljährliche Verdiensterhebung im
Produzierenden Gewerbe, Handel,
Bank- und Versicherungsgewerbe
konnten inzwischen die fachlichen
Probleme gelöst werden, so dass
Softwarefirmen nun mit der Pro-
grammierung des elektronischen
Datentransfers beginnen können.
Ende 2003 wurde eine weitere AG
gegründet, die sich mit der ratio-
nellen Datenbereitstellung für den

Monatsbericht im Bergbau und
Verarbeitenden Gewerbe befasst.
Eine dritte AG wird sich in Kürze
mit den Handelsstatistiken be-
schäftigen. Eine Ausdehnung der
Kooperation auf weitere Statistik-
bereiche halte ich für sehr wün-
schenswert.

Die Verbreitung von Informatio-
nen, z.B. übers Internet, ermög-
licht der Wirtschaft, der Verwal-
tung und dem Bürger ganz neue
Möglichkeiten, zu kommunizieren
und miteinander in Verbindung zu
treten. Auch der Zugriff auf die
amtliche Statistik ist heute für je-
dermann viel leichter – und trans-
parenter – geworden. Was bedeu-
tet diese Entwicklung für die
Erstellung der amtlichen Statisti-
ken – Stichwort: Faktor „Zeit“?
Welche Bedeutung bekommen
Online-Erhebungen für Ihre Arbeit?

Johann Hahlen: Als führender In-
formationsdienstleister in
Deutschland steht mein Haus bei
der Nutzung moderner Informati-
ons- und Kommunikationstechno-
logien unter hohem Erwartungs-
druck. Die geradezu rasante
Entwicklung in diesem Bereich ist
für uns eine besondere Herausfor-
derung, bedeutet gleichzeitig aber
auch eine große Chance, die Effi-
zienz unserer Arbeit laufend zu
erhöhen. Unter dem Stichwort

„eStatistik“ haben wir uns das Ziel
gesetzt, alle Phasen der Statistik-
produktion und -verbreitung durch
medienbruchfreie, elektronische
Datenverarbeitung zu leisten.
Schließlich kann gerade die Ver-
breitung der statistischen Informa-
tionen als eine unserer Kernauf-
gaben durch Einsatz moderner
Informations- und Kommunikati-
onstechniken  benutzerfreundli-
cher und nicht zuletzt schneller
werden. So werden die wichtigs-
ten Daten und Ergebnisse zeitnah
auf unserer Homepage (www.
destatis.de) bereitgestellt und kön-
nen dort jederzeit abgefragt wer-
den. Zudem stellen wir unseren
Nutzern mit der Auskunftsdaten-
bank GENESIS, dem Statistik-
Shop und dem gemeinsamen Sta-
tistikportal der Statistischen
Ämter des Bundes und der Län-
der ein – europaweit sehr gutes –
Onlineangebot zur Verfügung.

Online-Erhebungen oder – präzi-
ser ausgedrückt – die Nutzung des
Internets zur Übermittlung der er-
hobenen Daten von den Unterneh-
men zu den Statistischen Ämtern
spielen eine wesentliche Rolle bei
der Modernisierung und Rationa-
lisierung der amtlichen Statistik.
Im Rahmen der schon genannten
Initiativen “BundOnline 2005”
und “DeutschlandOnline” ist das
Statistische Bundesamt zusam-
men mit den Statistischen Landes-
ämtern dabei, für jede Statistik,
für die das technisch und inhalt-
lich sinnvoll ist, die Möglichkeit
zur Datenübermittlung per Inter-
net zu schaffen. Bereits jetzt wird
diese “W3Stat”-Software meines
Hauses erfolgreich für 15 zentra-
le Statistiken von über 25.000
Nutzern für die Onlineübertragung
monatlich genutzt. Wir haben vor
kurzem in Zusammenarbeit mit
den Statistischen Landesämtern
ein neues IT-System zur Durchfüh-
rung von Online-Erhebungen fer-
tiggestellt, das auch auf Länder-
ebene genutzt werden soll. Mit
dieser neuen Software können
dann sowohl Online-Meldungen

Johann Hahlen, Präsident des Statistischen
Bundesamtes.
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für zentrale Statistiken als auch
für dezentrale Statistiken bearbei-
tet werden. Wir haben begonnen,
für die 50 wichtigsten dezentra-
len Statistiken flächendeckend die
Möglichkeit der Internetmeldung
zu schaffen. Speziell für den elek-
tronischen Datenaustausch mit
Unternehmen, der ja den Schwer-
punkt der Kooperation
mit der AWV bildet, wur-
de ein einheitliches Aus-
tauschverfahren (.CORE)
geschaffen, das es Un-
ternehmen innerhalb
ihrer Software für das
betriebliche Rechnungs-
wesen ermöglicht, den
Datenaustausch mit der
amtlichen Statistik stark
zu automatisieren. Das
Internet ermöglicht
uns inzwischen, sowohl
die Belastung bei den
Auskunftsgebenden zu
verringern als auch die
Aufbereitung zu ratio-
nalisieren. Gleichzeitig
ergibt sich die Chance,
die Qualität und Ak-
tualität der Basisdaten für diese
Statistiken zu verbessern.

Die Europäische Union hat sich
am 1. Mai dieses Jahres um zehn
Staaten vergrößert. Welche Verän-
derung hat die EU-Erweiterung für
die europäische Statistik, und hat
Ihre Behörde in diesem Zusammen-
hang neue Aufgaben bekommen?

Johann Hahlen: Das Statistische
Bundesamt begrüßt den Beitritt
der zehn neuen Mitgliedstaaten in
die EU am 1. Mai 2004. Eurostat
und die Statistischen Ämter der
Mitgliedstaaten müssen künftig
für die europäische Politik Daten
für 25 anstatt bislang 15 Mitglied-
staaten bereitstellen. Von beson-
derer Bedeutung sind hierbei die
Daten der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen, aktuelle Kon-
junkturdaten und Daten, die als
Basis für die Verteilung der euro-
päischen Strukturfondsmittel und
der Kohäsionsfonds dienen. Dies

ist für das Europäische Statisti-
sche System eine große Heraus-
forderung, die wir Statistiker in
den nächsten Monaten und Jah-
ren zu bewältigen haben.

In den vergangenen Jahren haben
wir deutschen Statistiker bereits
intensiv mit den Kollegen dieser

Staaten im Rahmen umfangrei-
cher Kooperationsprogramme zu-
sammengearbeitet. Die Unterstüt-
zung der Beitrittsländer bei der
Angleichung der statistischen
Rechtsvorschriften und Verfahren
an die Vorgaben der EU wird das
Statistische Bundesamt auch
nach dem 1. Mai 2004 fortsetzen.

In den vergangenen Jahren haben
die Kolleginnen und Kollegen der
zehn Beitrittsländer schon an den
Sitzungen der wichtigsten statis-
tischen Gremien auf europäischer
Ebene teilgenommen. Die Zusam-
menarbeit der Statistiker aus den
bisherigen Mitgliedstaaten mit
den neuen Kollegen wird sich
künftig noch verstärken. Dies gilt
u.a. für die Zusammenarbeit im
Rahmen des Ausschusses für das
Statistische Programm, des wich-
tigsten statistischen Gremiums im
Rahmen des Europäischen Statis-
tischen Systems. Hier werden die
zehn neuen Mitgliedstaaten künf-

tig stärkeres Gewicht als bisher ha-
ben, u. a. weil sie Stimmrecht bei
der Verabschiedung statistischer
Rechtsakte erhalten.

Insgesamt kommen durch den
Beitritt der neuen Mitgliedstaaten
am 1. Mai 2004 auf das Statis-
tische Bundesamt keine grundle-

gend neuen Aufgaben
zu. Allerdings sind be-
trächtliche Umstel-
lungsarbeiten erfor-
derlich. Dies gilt bei-
spielsweise für  die Au-
ßenhandelsstatistiken
(Verschiebung von ca.
30 % des Datenvolu-
mens vom sog. Extra-
handel zum sog. Intra-
handel innerhalb der
EU). Zum Beitrittster-
min am 1. Mai 2004
hat der Eurostat Data
Shop Berlin des Statis-
tischen Bundesamtes
eine neue Statistik
Homepage zum EU-
Beitritt erstellt (www.
e u - d a t a s h o p . d e /
beitritt), die über die

wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Strukturen der zehn Bei-
trittsländer im Vergleich zu
Deutschland und zur EU umfas-
send informiert.

Herr Hahlen, Sie sind auch Bun-
deswahlleiter. Welche Bedeutung
messen Sie elektronischen Wah-
len bei? Wo ist elektronische
Stimmabgabe heute schon sinn-
voll, und wo ist die Voraussetzung
für eine Online-Abstimmung noch
nicht erfüllt?

Johann Hahlen: Der Begriff „elektro-
nische Stimmabgabe“ ist mehrdeu-
tig und umfasst sowohl die Wahl mit
elektronisch betriebenen, rechner-
gesteuerten Geräten (Wahlgeräte),
die der Abgabe und Zählung der
Wählerstimmen dienen, sowie sog.
„Internetwahlen“, bei denen der
Bürger seine Stimme mittels ver-
netzter Computer im Wahllokal
oder – so die Vision – vom eigenen
PC über das Internet abgibt.

Kooperationstreffen im Statistischen Bundesamt:  Herr Heinlein, Stat.
Bundesamt; Herr Radermacher, Vizepräsident des Stat. Bundesamtes; Wil-
helm Knoop, Deutsche Lufthansa AG und Mitglied des AWV-Vorstandes; Dr.
Ulrich Naujokat, AWV-Geschäftsführer; Dr. Bajaja, Stat. Bundesamt.
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Elektronische Wahlgeräte kommen
in Deutschland schon seit einigen
Jahren zum Einsatz. Erstmals ge-
schah dies bei der Europawahl
1999 und zwar in allen 600 Wahl-
bezirken der Stadt Köln. Bei der
Bundestagswahl 2002 wurde in
einigen Städten und Gemeinden
der Länder Nordrhein-Westfalen
(insbes. Köln und Dortmund), Ba-
den-Württemberg, Brandenburg,
Sachsen-Anhalt, Niedersachsen
und Rheinland-Pfalz „elektro-
nisch“ gewählt.

Die Wahlgeräte müssen ihrer Bau-
art nach zugelassen sein und ihre
Verwendung genehmigt werden.
Zu Bundestags- und Europawah-
len ist das Wahlgerät eines nie-
derländischen Herstellers zugelas-
sen und für die Europawahl 1999,
die Bundestagswahl 2002 und die
Europawahl 2004 genehmigt
worden. Der Wähler kann bei die-
sem Gerät auf einem Bedienungs-
tableau seine Stimme per Tasten-
druck abgeben. Das Tableau stellt
die Wahlvorschläge entsprechend
dem amtlichen Stimmzettel dar.
Das Gerät wird für jeden Wähler
durch den Wahlvorstand mittels
Bedienungseinheit freigegeben.

Die Form der Stimmabgabe vom
häuslichen PC aus mittels Inter-
net wurde bei Parlamentswahlen
in Deutschland noch nicht prakti-
ziert. Damit ist bei politischen
Wahlen auch in nächster Zeit
nicht zu rechnen. Zur Zeit befindet
sich die Nutzung des Internet für
Wahlen und Abstimmungen noch
in einer ersten Erprobungsphase.
Angesichts der sprunghaften Wei-
terentwicklung des Internet soll-
ten Erfahrungen gesammelt und
die Nutzung zunächst bei Be-
triebswahlen, Urabstimmungen,
Hochschulgremienwahlen und Ak-
tionärsversammlungen erprobt
werden, um die eingesetzten tech-
nischen Sicherheitssysteme zu
testen und beim Bürger nach und
nach Vertrauen in den Einsatz die-
ser Technik aufzubauen.

Das Interview führte Jürgen Klocke

Beim 9. von BMWA und AWV or-
ganisierten Unternehmerworkshop
Public Private Partnership am 24.
März in Kassel stand das Thema
„Möglichkeiten und Grenzen von

 PPP-Projekten in kleineren und
mittleren Kommunen“ im Vorder-
grund. Die rund 40 Teilnehmer
waren sich einig, dass sich PPPs
im kommunalen Raum auch in
Deutschland,  ganz besonders in
Hessen,  zunehmend  zu einem
integrativen Element der regiona-
len Wirtschafts- und Tourismus-
förderung entwickeln. Nach einer
kurzen allgemeinen Einführung in
die vielfältigen Formen und Vor-
aussetzungen für erfolgreiche
PPPs wurde der Zusammenhang
von PPP-Regionalentwicklung an-
hand spezifischer Ausführungen in
der Gemeinschaftsaufgabe (GA)
„Regionale Infrastruktur“ (Aussa-
gen zu Hessen) knapp erläutert.

Die besonderen Bedingungen für
PPP im kommunalen Raum konn-
ten im Anschluss daran besonders
anhand der Themenschwerpunkte
Tourismus, Gewerbegebiete und –
als neuester Trend – E-Government
verdeutlicht werden. Aufgrund bis-
heriger Erfahrungen aus Kassel
und der Region Bad Hersfeld (Ge-
meinde Hauneck) ließen sich fol-
gende, projektübergreifende „kri-

tische Faktoren“ für Entscheider
formulieren:

● Personelle Ressourcen (Eng-
pässe) in Verwaltungen für  das

neue Aufgabenfeld PPP
und Schwierigkeiten mit
der komplexen Rechts-
materie,

● die Abstimmung mit der
Kommunalaufsicht,

● Promotoren, die wirt-
schaftliche, politische und
rechtliche Sichtweisen aus-
gleichen können,

● eine notwendige Pro-
jektgröße von Public Priva-
te Partnerships, die im
Rahmen der Klein- und
Mittelstädte den Rang ei-
nes Großvorhabens haben
und deshalb an die Kapa-

zitätsgrenzen ortsansässiger KMU
stoßen,

● informelle Formen von PPP,
wie „Handschlag-PPP“, bei denen
sich spezifische Zielvorstellungen
erst im Projektverlauf herausbil-
den können.

Kontrovers diskutiert wurde auch
die Praxis nicht-monetärer Kop-
pelgeschäfte und die damit unter
Umständen verbundene Gefahr
einer „PPP-Dominanz“ durch ein
lokal verankertes Großunterneh-
men. Schließlich wurde der man-
gelnde Erfahrungsaustausch be-
klagt, wenn mehrere PPP-Projekte
gleichzeitig in einer Kommune
durchgeführt werden.

Fest steht: Referenten und Teil-
nehmer zogen ein positives Fazit
der Veranstaltung: Private Partner,
so der einhellige Tenor, brauchen
bei PPP-Projekten oft viel Geduld,
öffentliche Partner in der Regel
nicht nur Mut, sondern auch ex-
terne Begleitung.

Gerhard Fischbeck, Dr. Wolfgang
Gerstlberger, Rolf-Roger Hoeppner

9. PPP-Workshop in Kassel

Das PPP-Podium in Kassel. V.l.n.r.: Dr. Heike Krömker,
GINO mbH Kassel; Michael Siegel, Flughafen Kassel-
Calden; Dr. Gerstlberger,  Uni Kassel; R.R. Hoeppner,
erha consulting group;Thilo v. Trott zu Solz, GF Wirt-
schaftsförderung Kassel.


